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Fachtechnische Merkblätter
des Schweizerischen Feldweibelverbandes

Zu den Obliegenheiten eines (wenn auch sehr nebenamtlichen) Redaktors gehört das Studium
anderer Zeitschriften. Mit besonderem Interesse lese ich jeweils die monatliche zweisprachige
Ausgabe der Feldweibel. Nebst dem Leitartikel, vielen Artikeln über die Besserstellung der
Feldweibel, Berichterstattungen über Anlässe, hübsch bebilderten Sektionsnachrichten und
einer ausführlichen Terminliste befinden sich in der Heftmitte jeweils /öc/UccUzmcLc Afer£-
WâV/er. Da der Feldweibel in vielen Belangen unser engster Mitarbeiter ist, dürfte uns diese
ausgezeichnete Unterlage am meisten interessieren. Begreiflicherweise mutet Ihnen niemand
zu. deshalb das Organ der Feldweibel zu abonnieren. Seit einem Monat haben Sie aber die
Möglichkeit, den ganzen Satz der Merkblätter käuflich zu erwerben. Rechtzeitig vor den
Schweizerischen Feldweibeltagen wurde die umfangreiche Sammlung zusammengestellt.
Dem Präsidenten des Schweizerischen Feldweibelverbandes stellte ich einige Fragen dazu und
gerne leite ich seine Antworten weiter:
Die Redaktion der fachtechnischen Merkblätter liegt bei Adj Uof Herbert Gübeli, der seit
6 Jahren fachtechnischer Redaktor ist. Dadurch, dass er Instruktor ist, fällt ihm die Zusam-
menstellung etwas leichter, auch ist er immer im Bild über die neuesten Reglemente und Vor-
Schriften. Die Feldweibel haben bekanntlich keine institutionelle Vorgesetztenstelle im EMD,
welche sich um Aus- und Weiterbildung kümmert. Deshalb ist es umso erstaunlicher, dass
sich unsere Kameraden ohne jegliche Subventionierung quasi im Do-it-yourself-Verfahren in
interessanter und anschaulicher Art und Weise weiterbilden. «Wir wissen jedoch,» schreibt
mir der Vizepräsident I, Adj Brunner, «dass diese Arbeit vom Stab der Gruppe für Ausbildung
im EMD sehr geschätzt wird».
Sollte Sie dieser Merkblattsatz interessieren, so richten Sie bitte Ihre Bestellung direkt an
Adj Gübeli, Birmensdorferstr. 53, 8902 Urdorf (deutsch Fr. 28.50 inkl. Porto, franz. Fr. 25.—).
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Kein Unfall im Urlaub
In den letzten Jahren haben viel mehr Wehrmänner bei Unfällen im Urlaub ihr Leben verloren als

während des Militärdienstes. Die Ursachen, die zu diesen Unfällen führen, sind unterschiedlicher
Art. Eine davon ist die, dass der Wehrmann für die Dauer seiner Militärdienstzeit veränderten
Lebensbedingungen unterworfen ist. Dies hat in der Regel nach einigen Tagen eine allgemeine
Müdigkeit zur Folge. Solange der Wehrmann seinen anstrengenden Dienst versehen muss, spürt
er davon nicht allzu viel. Anders wird die Sache, wenn er von seinen dienstlichen Pflichten
befreit wird. Dann also, wenn er nach dem Abtreten in den Sonntagsurlaub mit dem Privatwagen
nach Hause fährt und dabei viele Kilometer in möglichst kurzer Zeit zurücklegen will. Während
dieser Fahrt werden bei den meisten Fahrern Ermüdungserscheinungen auftreten. Diese werden
verursacht durch den veränderten Lebensrhythmus, die zum Teil ungewohnte Arbeit im Militär-
dienst, die Anstrengungen der Fahrt nach Flause und durch die monotonen Fahrgeräusche des

Wagens, zum Beispiel beim Befahren von Autobahnen. Früher oder später wird sich ein starkes
Schlafbedürfnis bemerkbar machen. Da diesem nicht während längerer Zeit widerstanden werden
kann, kommt es immer wieder zu schweren Übermüdungsunfällen. Bedenkt man, dass die Besitzer
von Privatwagen selten allein in den Urlaub fahren, sondern meist noch einige Kameraden —
zum Teil Familienväter — mitnehmen, kann man ermessen, welche Verantwortung sie zu tragen
haben.

Ähnliche Probleme stellen sich auch für die Fahrt vom Urlaub zurück zur Truppe. Es wäre nicht
nur unvernünftig, es wäre verantwortungslos, die Ermüdung durch Nichtschlafen im Urlaub noch
zu vergrössern. Urlaub soll der Ruhe und Erholung dienen.

Damit Übermüdungsunfälle auf der Fahrt in den Urlaub, während desselben und auf der Rück-
fahrt zum Dienstort möglichst vermieden werden können, empfiehlt die Militärische Unfallver-
hütungskommission, das eigene Fahrzeug nicht selbst zu führen. Vielmehr soll die Gattin oder
ein Bekannter um diesen Dienst gebeten werden. Übrigens könnten für solche Fahrten auch die
öffentlichen Verkehrsmittel benützt werden.
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